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M i e t r e c h t
Kinderlärm aus Nachbarwohnung 
Kommt es aus einer Nachbarwohnung gele-
gentlich zu intensivem Kinderlärm, so muss 
dies der Wohnungsmieter hinnehmen. 
Sozialadäquater Kinderlärm stellt keinen 
Mietmangel dar. Dies hat das Landgericht 
Berlin entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall klagte 
die Mieterin einer Altbauwohnung im Jahr 
2015 gegen ihre Vermieterin auf Rückzah-
lung angeblich zu viel gezahlter Miete, 
Beseitigung lärmbedingter Störungen und 
Feststellung einer Mietminderung. Hinter-
grund dessen war von der Wohnung über 
ihr ausgehender Kinderlärm. Die Nachbarn 
hatten vier Kinder, wodurch es manchmal 
zu intensivem Lärm in Form von Rennen 
und Springen kam, was wiederum die Glä-
ser in den Schränken der Klägerin klirren 
ließ. Das Amtsgericht Berlin-Mitte wies die 
Klage ab. Dagegen richtete sich die Beru-
fung der Klägerin.
Das Landgericht Berlin bestätigte die Ent-
scheidung der Vorinstanz. Der Klägerin 
stehen die geltend gemachten Ansprüche 
nicht zu. Ein Mietmangel liege nicht vor, 
da die in der Wohnung vernehmbare Ge-
räusch- und Erschütterungskulisse nicht 
das normale Maß des in einer Mietwoh-
nung sozial Zumutbaren übersteige.
Zwar müsse Kinderlärm aus Nachbarwoh-
nungen nicht in jeglicher Form, Dauer und 
Intensität hingenommen werden, so das 
Landgericht, nur weil er eben von Kindern 
stamme. Insofern müssen Eltern ihre Kinder 
zu einem rücksichtsvollen Verhalten be-

züglich ihrer Bewegungen und akustischen 
Äußerungen anhalten. Zudem sei es zu-
treffend, dass mehrere Kinder in der darü-
ber liegenden Wohnung in einem Altbau 
grundsätzlich im Alltag wahrnehmbar sind 
und es vereinzelt, etwa bei einem heftigen 
Streit oder bei Anlässen wie einem Kinder-
geburtstag, auch zu Beeinträchtigungen 
kommen könne, die das hinzunehmende 
allgemein übliche Maß übersteigen. Der-
artige Spitzen seien jedoch sozialadäquat 
und begründen keine allgemeine andau-
ernde Gebrauchsbeeinträchtigung. Dies 
gelte selbst dann, wenn sie in regelmä-
ßigen Abständen auftreten.
Landgericht Berlin,
Urteil vom 08.01.2019 – 63 S 303/17 –

K r a n k e n k a s s e n r e c h t
Maßgefertigtes Echthaarteil
Die Versorgung mit einem maßgefertig-
ten Echthaarteil kann aus medizinischen 
Gründen erforderlich sein. Die Kostenbe-
grenzung auf einen Höchstbetrag gilt da-
bei nicht. Dies entschied das Landessozial- 
gericht Niedersachsen-Bremen.
Im zugrunde liegenden Fall klagte eine 
55-jähige Frau aus der Grafschaft Bentheim. 
Sie litt an einer Schuppenflechte, die zu-
nehmend zu kreisrundem Haarausfall 
führte. Um die kahlen Stellen zu bedecken, 
beantragte sie bei ihrer Krankenkasse ein 
handgeknüpftes Echthaarteil. Die Kosten 
beliefen sich auf 1.290 Euro.
Die Kasse genehmigte die Kostenübernah-
me bis zum Höchstbetrag von 511 Euro. 
Hierfür sei eine gute Versorgung zu bekom-
men. Die Frau könne auch durchaus eine 
Perücke tragen, da sie sich nicht überwie-
gend in der Öffentlichkeit, sondern erheb-
liche Zeit im privaten Umfeld bewege. Eine 
Kunsthaarperücke sei zur Wiederherstel-
lung eines unauffälligen Erscheinungsbildes 
ausreichend. Eine teurere Versorgung sei 
unwirtschaftlich.
Das Landessozialgericht Niedersachsen- 
Bremen verurteilte die Kasse zur Erstattung 
der Gesamtkosten. Zur Begründung führte 
das Gericht aus, dass partieller Haarverlust 
bei einer Frau als Behinderung zu bewer-
ten sei. Grundsätzlich schulde die Kran-
kenkasse zum Behinderungsausgleich zwar 
nur eine Versorgung, die den Haarverlust 
nicht sogleich erkennbar werden lässt. 
Die umfassende Rekonstruktion des ur-

sprünglichen Aussehens sei nicht von der 
Leistungspflicht umfasst. Im Einzelfall kön-
ne jedoch auch ein maßgefertigtes Echt-
haarteil aus medizinischen Gründen erfor-
derlich sein. In einem solchen Falle könne 
die Klägerin nicht gezwungen werden, 
eine Perücke zu tragen. Hierzu hat sich das 
Gericht auf die Ausführungen des behan-
delnden Dermatologen gestützt, der eine 
vollständige Abdeckung des verbliebenen 
Haupthaars aufgrund der Schuppenflechte 
für kontraindiziert hielt. Eine Kunsthaar-
perücke zum Festbetrag sei daher keine 
zweckmäßige Versorgung.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen,
Urteil vom 26.03.2019 – L 4 KR 50/16 –

R e i s e r e c h t
Unterschreitung der Mindestumsteigezeit 
Wird die Mindestumsteigezeit aufgrund 
einer Verspätung unterschritten, muss die 
Fluggesellschaft alle zumutbaren Maßnah-
men zur Beschleunigung des Umsteige-
vorgangs ergreifen. Will sich die Flugge-
sellschaft wegen der Verspätung auf einen 
außergewöhnlichen Umstand im Sinne von 
Art. 5 Abs. 3 der Fluggastrechteverordnung 
(VO) berufen, muss sie darlegen, dass die 
Beschleunigung unmöglich, unzumutbar 
oder von vornherein nicht erfolgverspre-
chend war. Dies hat das Amtsgericht Ham-
burg entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall wollte ein 
Fluggast von Hamburg über London nach 
Chicago fliegen. Er erreichte aber seinen 
Zielort Chicago erst mit einer Verspätung 
von mehr als drei Stunden. Hintergrund 
dessen war, dass der Zubringerflug von 
Hamburg nach London verspätet war, so 
dass sich die Umsteigezeit in London von 
geplanten 135 Minuten auf 36 Minuten 
verkürzte, was faktisch nicht ausreichte. 
Der Fluggast klagte wegen der Verspätung 
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auf Zahlung einer Entschädigung. Die Flug-
gesellschaft berief sich auf einen außerge-
wöhnlichen Umstand als Grund für die Ver-
spätung des Zubringerflugs.
Das Amtsgericht Hamburg entschied zu 
Gunsten des Klägers. Ihm stehe wegen der 
Verspätung ein Anspruch auf Ausgleichs-
zahlung gemäß Art. 7 Abs. 1 VO zu. Die 
Beklagte könne sich nicht auf einen au-
ßergewöhnlichen Umstand im Sinne von 
Art. 5 Abs. 3 VO berufen. Denn dazu hät-
te sie vortragen müssen, dass die Verspä-
tung sich auch dann nicht hätte vermeiden 
lassen können, wenn sie alle zumutbaren 
Maßnahmen ergriffen hätte. Sie hätte dar-
legen müssen, dass die Beschleunigung 
des Umsteigevorgangs, etwa durch einen 
begleiteten Transfer, einem Transfer mit-
tels Golf Cart oder einem Pkw-Transfer 
über das Rollfeld, nicht möglich, nicht zu-
mutbar oder von vornherein nicht erfolgs-
versprechend war.
Amtsgericht Hamburg
Urteil vom 19.07.2017 – 20a C 42/16 –

V e r w a l t u n g s r e c h t 
Betäubungsmittel zur Selbsttötung
Nach den Vorschriften des Betäubungsmit-
telgesetzes (BtMG) ist die Erteilung einer 
Erlaubnis für den Erwerb eines Betäu-
bungsmittels zum Zweck der Selbsttötung 
grundsätzlich ausgeschlossen. Dies ent-
schied das Bundesverwaltungsgericht.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Die Kläger (82 Jahre und 75 Jah-
re) sind langjährig verheiratet. Im Juni 
2014 beantragten sie beim Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) die Erlaubnis zum Erwerb von 
jeweils 15 g Natrium-Pentobarbital zum 
Zweck einer gemeinsamen Selbsttötung. 
Zur Begründung führten sie aus, dass 
sie wünschten, dass ihr Leben zu einem 
Zeitpunkt enden solle, in dem sie noch 
handlungsfähig und von schweren Er-
krankungen verschont seien. Sie wollten 
nicht miterleben, wie ihre körperlichen 
und geistigen Kräfte immer weiter nach-
ließen. Auch sei es stets ihr Wunsch gewe-
sen, den Lebensabend nicht ohne den an-
deren verbringen zu müssen. Das BfArM 
lehnte den Antrag der Kläger mit Bescheid 
vom 1. Oktober 2014 ab, weil der Erwerb 
eines Betäubungsmittels mit dem Ziel der 
Selbsttötung nicht erlaubnisfähig sei.
Die dagegen gerichtete Klage blieb in den 
Vorinstanzen ohne Erfolg. Die Revision 
der Kläger wies das Bundesverwaltungs-
gericht zurück. Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 
BtMG sei die Erlaubnis zum Erwerb eines 
Betäubungsmittels zu versagen, wenn sie 
nicht mit dem Zweck dieses Gesetzes ver-

einbar ist, die notwendige medizinische 
Versorgung der Bevölkerung sicherzu-
stellen. Damit setze die Erlaubniserteilung 
voraus, dass die Verwendung des bean-
tragten Betäubungsmittels eine therapeu-
tische Zielrichtung hat, also dazu dient, 
Krankheiten oder krankhafte Beschwer-
den zu heilen oder zu lindern. Danach 
schließe § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG die Ertei-
lung einer Erwerbserlaubnis zum Zweck 
der Selbsttötung grundsätzlich aus, weil 
sie mit dem Ziel des Betäubungsmittelge-
setzes, die menschliche Gesundheit und 
das Leben zu schützen, nicht vereinbar 
sei. Dieser Gesetzeszweck rechtfertige es 
auch verfassungsrechtlich, den Zugang 
zu einem Betäubungsmittel zu verbieten. 
Soweit von dem Verbot eine Ausnahme 
für schwer und unheilbar erkrankte An-
tragsteller zu machen ist, die sich in einer 
extremen Notlage befinden, liegen diese 
Voraussetzungen bei den Klägern nicht 
vor, so das Bundesverwaltungsgericht.
Bundesverwaltungsgericht,
Urteil vom 28.05.2019 – BVerwG 3 C 6.17 –

W o h n u n g s e i g e n t u m s r e c h t
Dekoration im Treppenhaus
Ein Wohnungseigentümer darf grundsätz-
lich im üblichen Rahmen das Treppenhaus 
mit Pflanzen dekorieren. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung anderer Wohnungsei-
gentümer im Sinne von § 14 Nr. 1 WEG 
liegt darin nicht. Dies hat das Landgericht 
Frankfurt am Main entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte eine 
Wohnungseigentümerin im Treppenhaus 
an verschiedenen Stellen Pflanzen und da-
zugehörige Töpfe bzw. Metallständer für 
Töpfe und andere Dekorationsgegenstän-
de abgestellt. Eine andere Wohnungseigen- 
tümerin hielt dies für unzulässig und erhob 
Klage auf Beseitigung der Gegenstände. 
Regelungen zum Abstellen von Gegen-
ständen im Treppenhaus lagen nicht vor. 
Das Amtsgericht folgte dem Begehren der 
Klägerin. Dagegen richtete sich die Beru-
fung der Beklagten.
Das Landgericht Frankfurt am Main ent-
schied zu Gunsten der Beklagten und hob 
daher die Entscheidung des Amtsgerichts 
auf. Ein Anspruch auf Beseitigung der De-
korationen im Treppenhaus stehe der Klä-
gerin nicht zu. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung liege nicht vor. Der Rahmen des 
Üblichen werde durch die beanstandete 
Nutzung des Treppenhauses nicht über-
schritten. Vielmehr liege durch die Dekora-
tion des Treppenhauses ein sozialadäqua-
tes Verhalten vor. Ob die Dekoration den 
Geschmack aller Sondereigentümer treffe, 
sei unerheblich. Jedenfalls seien die Ge-
genstände nicht anstößig oder verengten 
Rettungswege. Zudem können auch ande-
re Eigentümer Pflanzen und Dekorations-
gegenstände im Treppenhaus aufstellen.
Landgericht Frankfurt am Main
Urteil vom 14.03.2019 –  2-13 S 94/18 –

S t e u e r r e c h t
Doppelte Haushaltsführung
Aufwendungen für Einrichtungsgegenstän-
de und Hausrat für eine im Rahmen einer 

doppelten Haushaltsführung genutzten 
Wohnung fallen nicht unter die Höchstbe-
tragsbegrenzung von 1.000 Euro und sind 
daher grundsätzlich in vollem Umfang als 
Werbungskosten abziehbar. Dies entschied 
der Bundesfinanzhof zu § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
entgegen der Auffassung der Finanzver-
waltung.

Im zugrunde liegenden Streitfall hatte der 
Kläger eine beruflich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung begründet. Aufwen-
dungen für die Miete nebst Nebenkosten 
sowie Anschaffungskosten für die Einrich-
tung machte er dabei als Werbungskosten 
geltend.
Das Finanzamt erkannte die Aufwen-
dungen nur in Höhe von 1.000 Euro je 
Monat an, da die Abzugsfähigkeit der Ko-
sten für die Unterkunft nach der Neufas-
sung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG ab 
dem Veranlagungszeitraum 2004 auf die-
sen Höchstbetrag begrenzt sei.
Dem widersprach das Finanzgericht. Die 
Kosten der Einrichtung (Absetzung für 
Abnutzung auf angeschaffte Einrichtungs-
gegenstände und Aufwendungen für ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter) seien keine 
Kosten der Unterkunft und seien daher 
nicht mit dem Höchstbetrag abgegolten. 
Da die übrigen Kosten den Höchstbetrag 
nicht überschritten hätten, seien die Auf-
wendungen in voller Höhe abzugsfähig.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Ent-
scheidung des Finanzgerichts. Gemäß § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG seien nur die Ko-
sten der Unterkunft auf den Höchstabzugs- 
betrag von 1.000 Euro gedeckelt. Davon 
seien aber Aufwendungen für Haushalts-
artikel und Einrichtungsgegenstände nicht 
umfasst, da diese nur für deren Nutzung 
und nicht für die Nutzung der Unterkunft 
getätigt werden. Die Nutzung der Ein-
richtungsgegenstände sei nicht mit der 
Nutzung der Unterkunft als solcher gleich-
zusetzen. Derartige Aufwendungen seien 
daher – soweit sie notwendig sind – ohne 
Begrenzung der Höhe nach abzugsfähig.
Bundesfinanzhof,
Urteil vom 04.04.2019 – VI R 18/17 –
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